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1. Vorbemerkungen 

1 § 264 Abs. 3 HGB sieht unter bestimmten Voraussetzungen Erleichterungen bezüg-
lich der Aufstellung, Prüfung und Offenlegung von Jahresabschluss und Lagebericht 
vor. Die Vorschrift ist anwendbar auf Kapitalgesellschaften, die als Tochterunter-
nehmen1a in den Konzernabschluss eines Mutterunternehmens mit satzungsmäßi-
gem Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum einbezogen 
sind. Vergleichbare Erleichterungen für Tochterunternehmen gelten gemäß §§ 264 
Abs. 4, 264b HGB und § 5 Abs. 6 PublG.1b 

In diesem IDW Prüfungshinweis wird im Folgenden ausschließlich auf § 264 Abs. 3 
HGB Bezug genommen, es sei denn, dass für § 264b HGB Abweichendes gilt. 

2 Die Entscheidung über die Inanspruchnahme dieser Erleichterungen steht im Er-
messen der gesetzlichen Vertreter des Tochterunternehmens. Soll von den Erleich-
terungen des § 264 Abs. 3 HGB Gebrauch gemacht werden, liegt es daher in der 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Tochterunternehmens zu beurteilen, 
ob die hierfür erforderlichen Voraussetzungen vorliegen, bzw. die Voraussetzungen 
künftig herbeizuführen, soweit sie ihrer Art nach zum Zeitpunkt der Entscheidung 
über die Inanspruchnahme der Erleichterungen noch nicht erfüllt sein können. 

                                                 
1 Verabschiedet vom Hauptfachausschuss (HFA) am 22.11.1999. Änderung durch den HFA am 11.03.2010. 

Änderungen durch den HFA infolge des Kleinstkapitalgesellschaften-Bilanzrechtsänderungsgesetzes (Micro-
BilG) am 19.06.2013 in Tz. 1, 14, 14a, 14b und 16. § 264 Abs. 3 HGB i.d.F. des MicroBilG ist erstmals auf 
Jahres- und Konzernabschlüsse für Geschäftsjahre anzuwenden, die nach dem 31.12.2012 beginnen (Arti-
kel 70 Abs. 2 Satz 1 EGHGB). Für frühere Berichtszeiträume gilt IDW PH 9.200.1 i.d.F. vom 11.03.2010. 

1a Entgegen dem Wortlaut scheidet eine Anwendung des § 264 Abs. 3 HGB auf Kapitalgesellschaften aus, die 
als Gemeinschaftsunternehmen in den Konzernabschluss einbezogen werden, da § 264 Abs. 3 Nr. 1 und 4 
HGB ausschließlich für Tochterunternehmen gilt und die § 264 Abs. 3 HGB zugrunde liegende EU-rechtliche 
Regelung des Artikels 57 der 4. EU-Richtlinie (ABl. L 222 vom 14.08.1978, S. 11) ausschließlich auf Tochter-
unternehmen (i.S.d. 7. EU-Richtlinie, vgl. ABl. L 193 vom 18.07.1983, S. 1) Bezug nimmt. 

1b In Abweichung zu §§ 264 Abs. 3, 264b HGB ist Voraussetzung für die Anwendung des § 264 Abs. 4 HGB und 
des § 5 Abs. 6 PublG, dass das Tochterunternehmen in den Konzernabschluss eines Mutterunternehmens mit 
Sitz (Hauptniederlassung) im Inland einbezogen ist. 


